
221 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (215 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Gebiibrepge-_ 

setz 1957 geändert wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf soll bewirken, 
daß der Neuabschluß eines Kreditvertrag~s, der 
einen Kreditvertrag mit einem anderen Kreditgeber 
ersetzt, gebührenrechtlich gleich behandelt wird. 
Derzeit ist die Ausnützung günstiger Darlehens
und Kreditkonditionen durch Wechsel des Kredit
gebets (Umschuldung)~egen des dadurch erfor
derlichen Neuabschlusses eines Darlehens- oder 
Kreditvertrages mit Gebühren belastet, was wettbe
werbshemmend sein und dem marktkonformen 
Verhalten der Kreditnehmer entgegenwirken 
könnte. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die· 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
15. Feber 1984 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten P f ei fe r, Dipl.-Kfm. Dr. K ei -
me I, G r a b her - M e y e r, H i e t I, . Dr. 
~ c h ü s sei und Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I sowIe 

Remplbauer 

Berichterstatter 

der Bundesminister für Finanzen Dr. S a Ich er' 
das Wort. 

Die Abgeordneten P fe i fe rund G r.a b her
M e y erstellten einen Abänderungsantrag, der 
wie folgt begfÜndetwar: 

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, 
daß die Fiktion, wonach der neue Vertrag gebüh
renrechtlich als Nachtrag des alten anzusehen ist, 
auch für eine allfällige Erhöhung der Kreditsumme -
im neuen Vertrag gilt. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des erwähnten Abände
rungsantrages mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (215 der Beilagen) mit .'. der angeschlossenen A b ä n d er u n g die verfas- ,. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1984 02 15 

Mühlbacher 

Obmann 
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2. 221 der Beilagen 

Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 215 der' Beilagen 

Im Art. I hat in der Z 2 nach dem Wort "Nach
trag" der KIammerausdruck zu lauten: 

,,(Aufstockung, Prolongation)" 
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